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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1980

Norm

StVO §17

Rechtssatz

Der zu einem mit dem Rücken zur Fahrbahn stehenden, zumindest teilweise auf dieser be3ndlichen Fußgänger

eingehaltene Sicherheitsabstand von weniger als fünfundsechzig bis siebzig Zentimeter ist bei einer Geschwindigkeit

von vierzig bis fünfzig km/h jedenfalls zu gering.
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